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Il restera à voir comment il sera effectivement appliqué. Si l’on s’en tient, du 
côté russe, à ce qui a été convenu, nous n’aurons guère de difficultés. Si, au 
contraire, les délégués soviétiques négligeaient certaines formalités nécessaires — 
nous avons déjà constaté un cas où deux délégués sont partis incontinent pour 
Genève sans visa — nous devrions aviser.
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C O N S E I L  F É D É R A L  
Procès-verbal de la séance du 16 octobre 1934

1782. Handelsbeziehungen mit Deutschland

Volkswirtschaftsdepartement. Mündlich

Der Stellvertreter des Chefs des Volkswirtschaftsdepartements berichtet über 
die gegenwärtigen Verhandlungen mit Deutschland:

Die Inkraftsetzung des sog. «Schacht-Planes» auf den 24. September1 hat 
bekanntlich den schweizerischen Export nach Deutschland auf das schwerste 
getroffen2. Seine Bestimmungen, wonach vor jedem Geschäftsabschluss eine 
Devisenbescheinigung der neu gegründeten Überwachungsstellen einzuholen ist 
und wonach die Ausländersonderkonten aufgehoben werden, stehen in ganz kla
rem und unbestreitbarem Widerspruch mit den einlässlichen Regelungen dieser 
Frage im schweizerisch-deutschen Verrechnungsabkommen vom 26. Juli 19343. 
Gegen diese Rechtsverletzung hat im Auftrag des Volkswirtschaftsdepartements 
bereits die Schweizerische Gesandtschaft in einer Note an das Auswärtige Amt4 
schärfsten Protest eingelegt. Diese Note ist bis zur Stunde nicht beantwortet wor
den5. Anlässlich der Verhandlungen in Wiesbaden hat Herr Minister Stucki eben
falls mit grösster Deutlichkeit die deutsche Regierung des Rechtsbruches 
beschuldigt, ohne dass von den deutschen Delegierten versucht worden wäre, 
einen solchen zu bestreiten.

Anlässlich der gestern in Bern wieder aufgenommenen Verhandlungen6 hat 
die deutsche Delegation den Standpunkt vertreten, aber nicht näher begründet,

1. Cf. nos 59, 66 +  A  et 68 +  A.
2. On pourrait croire d ’après cette remarque que l ’exportation suisse vers l ’A llem agne a subi une 
grave diminution. E nseptem bre 1934 il s ’est produit, aucontraire, une augmentation anormale. 
Cf. à ce sujet le n° 75.
3. Cf. n° 53, n. 13.
4. Cf. n° 68, A.
5. L a réponse de l ’Office des Affaires étrangères du Reich sera remise le 14 novem bre 1934 à la 
Légation de Suisse à Berlin. La note nie que le Reich ait causé la rupture de l ’accord du 26 ju illet 
1934 en introduisant le plan Schacht. Cf. E 7110 1 /41 .
6. Cf. n° 75.
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es handle sich bei den von der deutschen Regierung getroffenen Massnahmen 
nicht um eine Verletzung des noch geltenden Staatsvertrages: Die deutsche 
Regierung sei berechtigt, die autonomen Vorschriften abzuändern und, wenn die 
neuen Bestimmungen in Widerspruch mit dem Vertrag mit der Schweiz geraten, 
so müsse diese das eben hinnehmen. Gegen diese Auffassung hat der schweizeri
sche Delegierte erneut mit grösstem Nachdruck protestiert und Anrufung eines 
Schiedsgerichtsentscheides in Aussicht gestellt.

Es ist selbstverständlich, dass die Schweiz niemals ohne schärfste Reaktion der 
These zustimmen kann, wonach die autonome Gesetzgebung vor geltenden 
Staatsverträgen geht und diese eventuell derogiert. Eine solche Auffassung, die in 
Deutschland immer mehr überhand zu nehmen scheint, ist ausserordentlich 
gefährlich und bedeutet praktisch, dass internationale Abmachungen jederzeit 
durch autonome Massnahmen wirkungslos gemacht werden könnten.

Der Bundesrat beschliesst:
Herr Minister Stucki wird beauftragt und ermächtigt, der deutschen Delega

tion gegenüber offiziell das für solche Streitfragen vorgesehene Schiedsgericht 
anzurufen.

Eine weitere Beschlussfassung des Bundesrates bleibt Vorbehalten für den 
Zeitpunkt, in welchem die Antwort der deutschen Regierung auf das schweizeri
sche Begehren vorliegt.
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Le Directeur de la Division du Commerce du 
Département de l ’Economie publique, W. Stucki, 

au Consul général de Suisse à Budapest, F. Kienast

Ungarn-Clearingvertrag Bern, 25. Oktober 1934

[ .. .]
Angesichts des Umstandes, dass laut Ihren Berichten1 in Ungarn gegenwärtig 

wieder eine gewisse Nachfrage nach schweizerischen Erzeugnissen einsetzt, 
sowie im Hinblick auf die Tatsache, dass bei der Schweizerischen Nationalbank in 
Zürich immer noch ein Saldo von mehr als Fr. 1,6 Millionen vorhanden ist, der 
von der schweizerischen Exportindustrie ausgenutzt werden kann, müssten wir 
eine Behinderung unserer Ausfuhrmöglichkeiten nach Ungarn entschieden 
bedauern. Damit wäre aber wohl zu rechnen, wenn wir im gegenwärtigen Zeit
punkt irgendwelche autonomen Zwangsmassnahmen gegenüber Ungarn ergrei
fen würden. Schliesslich darf auch nicht ausseracht gelassen werden, dass es trotz

1. Par exemple Pro Memoria des schweizerischen Generalkonsulates zu den Clearingsverhand
lungen zwischen der Schweiz und Ungarn. Herbst 1934, annexé à une lettre du Consul général de 
Suisse à Budapest du 5 octobre (E  7110 1 /1 2 7 1).
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